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1. ANWENDUNGSBEREICH 
Der Leitfaden „Nachsorge betrieblicher Schadensfälle mit Umweltbeeinträch-
tigungen“ soll den zuständigen Behörden (vgl. Anlage 4) eine Hilfestellung bei 
der Nachsorge umweltrelevanter betrieblicher Schadensfälle geben, z. B. nach 
Bränden, Explosionen oder Stoffaustritten, bei denen Bereiche, Flächen oder 
Objekte außerhalb des Betriebsgeländes durch Gefahrstoffe kontaminiert wur-
den und hierdurch Gefahren für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit nicht 
ausgeschlossen werden können.

Er umfasst die Abwehr von Gefahren nach dem allgemeinen und besonderen 
Ordnungsrecht, einschließlich der Sanierung von Umweltschäden. Der Leitfa-
den besitzt orientierenden Charakter und kann im Einzelfall die Einschaltung 
von Experten nicht ersetzen. 

Die Empfehlungen betreffen nur solche Aufgaben, die nicht durch den Einsatz 
der Brand- und Katastrophenschutzbehörden im Zuge des Brandschutzes, der 
Allgemeinen Hilfe oder des Katastrophenschutzes erledigt werden. Die privat- 
und öffentlichrechtliche Haftung der Verantwortlichen eines Umweltschadens 
besteht unabhängig davon, ob die vorgenannten Einrichtungen eingegriffen 
haben, um Schäden zu vermeiden, zu begrenzen oder zu sanieren. Über alle 
bedeutsamen Aspekte der unmittelbaren Gefahr eines Umweltschadens sowie 
über den Eintritt eines Umweltschadens hat der Verantwortliche die zuständige 
Behörde unverzüglich zu unterrichten.

Umweltbeeinträchtigungen in Folge des Austritts radioaktiver Stoffe oder des 
Austritts von Gefahrstoffen bei Transportunfällen* auf öffentlichen Verkehrs-
wegen werden nicht betrachtet. Ebenso werden unmittelbare gesundheitliche 
Beeinträchtigungen von Personen durch den Schadensfall im Hinblick auf die 
akut notwendige Versorgung nicht behandelt. Über Nachsorgemaßnahmen in 
diesem Bereich, z. B. in Form eines Humanbiomonitorings, ist nach Abklingen 
einer möglichen Exposition unter Einschaltung des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes zu entscheiden. 
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Der Leitfaden beschreibt Gefahrensituationen, die durch typische betriebliche 
Schadensfälle ausgelöst werden und gibt Hinweise zur sachgerechten Durch-
führung der Nachsorge. Er enthält Vorschläge zum Erkennen, zur Beurteilung 
und zur Bewältigung solcher Situationen, beschreibt die Aufgaben der zuständi-
gen Behörden, benennt Behörden und Stellen, die Hilfestellung geben können 
und gibt Empfehlungen zur Zusammenarbeit.

*Es kann geprüft werden, ob der Leitfaden auch bei Schadensereignissen bei Transportvorgängen 

  angewendet werden kann.
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2. ZIEL DER NACHSORGE 
Nach betrieblichen Schadensfällen und dem Abschluss von Rettungs- und 
Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie sonstigen Schutzmaßnahmen der Einsatz-
kräfte sehen sich die örtlich zuständigen Behörden nicht selten mit der Frage 
einer eventuell weiter bestehenden Gefährdung von Mensch und Umwelt kon-
frontiert, die durch verbliebene Kontaminationen öffentlicher Flächen, privater 
Gärten, Gewässer oder landwirtschaftlicher Nutzflächen einschließlich der dort 
erzeugten Lebens- und Futtermittel herrühren können. Im Anschluss an die Tä-
tigkeit der Einsatzkräfte ist deshalb bei Schadensfällen mit Außenwirkung nicht 
selten die Frage der Gefährdung durch Restkontaminationen zu klären. 

Hierzu sind in der Regel folgende Sachverhalte zu prüfen, zu entscheiden und 
ggf. abzuarbeiten:

n Ermittlung und Bewertung von Art, Ausmaß und Umfang eingetretener  
        Umweltbeeinträchtigungen;
n Information der betroffenen Bevölkerung und ggf. Veröffentlichung von
        Verhaltensempfehlungen;
n Ggf. Veranlassung geeigneter Schutz- und Sanierungsmaßahmen.

Voraussetzung für das Eingreifen der Behörden ist u. a. die Information der 
zuständigen Stellen über Umweltschäden durch den Verantwortlichen. Der 
Verantwortliche hat darüber hinaus die nach Fachrecht erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen einschließlich alternativer Maßnahmen zu ermitteln und der 
zuständigen Behörde zur Zustimmung vorzulegen.

Der Verantwortliche hat nach Eintritt eines Umweltschadens die nötigen Scha-
densbegrenzungsmaßnahmen sowie die von der dafür zuständigen Behörde 
gebilligten Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Für die Prüfungen und die weiteren Veranlassungen der zuständigen Behörden 
werden die nachfolgenden Hinweise gegeben.
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3. MÖGLICHE UMWELT-
BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
Wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, sind es vorwiegend Brand-
ereignisse, die zu Umweltbeeinträchtigungen im Umfeld der Schadensstelle 
führen können. Es kommen aber auch andere Ereignisse, wie Explosionen, Fehl-
reaktionen, Fehlbedienungen, Materialversagen, Hochwasser usw. als Ursachen 
von Stoffaustritten in Betracht. 

Tabelle 1: 
Typische Beispiele für betriebliche Schadensfälle mit Außenwirkung

Ereignis Auslösende oder 
betroffenen Stoffe

Gefahren bzw. Umwelt-
schäden durch

Brände
Schwelbrände
Löschwasseraustritt
Zersetzung
Fehlreaktionen
Explosionen
Stoffaustritt
Tankleckagen
Betriebliche 
Transportunfälle
Leitungsleckagen
Überfüllung
Hochwasser

Chemikalien
Lösemittel
Kunststoffe
Alt-, Neureifen
Abfälle
Asbest
Künstl. Mineralfasern
Heizöle
Schmierstoffe
Kraftstoffe
Flüssiggase
Düngemittel
Klärschlamm
Pflanzenschutzmittel
Gülle
Kühlmittel
PFT-haltiger 
Löschschaum

explosionsfähige Gas-Luft-
Gemische
Explosionsdruckwellen
Ausbreitung giftiger Gase 
und Stäube
Schadstoffniederschläge
Kontamination von Böden 
und Gewässern
Kontamination von Grün-
futter sowie von Gemüse 
und sonstigen Lebensmit-
teln
Verbreitung von Kontami-
nationen über den Lebens-
mittelpfad
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Um mögliche schädliche Umwelteinwirkungen aufzuklären, die im Zusam-
menhang mit betrieblichen Schadensfällen durch Immissionen, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen entstehen, ist der Aus-
breitungsvorgang der auslösenden oder betroffenen Stoffe zu verfolgen bzw. 
abzuschätzen und der Verbleib der Stoffe nachzuvollziehen. 

Werden Schadstoffe über den Luftpfad emittiert, besteht zunächst die Gefahr 
einer direkten inhalativen Aufnahme. Diese Problematik ist vorrangig während 
des akuten Schadensereignisses zu beachten und für die Nachsorge bei nur 
kurz andauernden Ereignissen in der Regel weniger relevant. Lediglich bei lang 
andauernden Emissionsvorgängen, wie sie zum Beispiel bei Schwelbränden 
auftreten können, spielen Immissionen über den Luftpfad auch unter dem 
Nachsorgeaspekt eine Rolle.

Einmal in die Luft übergetretene schwer flüchtige Schadstoffe können sich auf 
Flächen im Umfeld der Schadensstelle ablagern und so Böden, öffentliche Plät-
ze und Einrichtungen, Gärten und andere landwirtschaftlich genutzte Flächen 
sowie Objekte, etwa Autos, verunreinigen. 

Über Tank- oder Betriebsleckagen, aber auch über Löschwasser können insbe-
sondere Böden und Gewässer in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen kommen als mögliche Scha-
densfälle auch die Direkteinleitung bei einem Brandfall oder ein unerwünschter 
Stoffeintrag in die Regenwasserkanalisation oder in die Abwasserkanalisation 
bzw. in die Kläranlage in Frage. 

Im Rahmen der Nachsorge ist zu klären, ob solche Immissionen nach Art, Aus-
maß und Dauer

n als Nachteile bzw. Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbar-
        schaft anzusehen sind oder
n als Gefahr für Tiere, Pflanzen, natürliche Lebensräume, Boden, Gewässer,  
       Kultur- und Sachgüter sowie die menschliche Gesundheit wirksam   
       werden können.
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Ein besonderes Augenmerk ist dem Schutz der menschlichen Gesundheit 
vor den mittelbaren Folgen schadensbedingter Umweltkontaminationen zu 
widmen, indem geprüft wird, inwieweit solche Kontaminationen vorliegen und 
wenn ja, ob Schadstoffe in die Lebensmittelkette gelangen oder den Menschen 
über andere Wege erreichen können. In Abb. 1 sind die wesentlichen Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Umweltmedien in Bezug auf den möglichen 
Stoffaustausch dargestellt, die für eine solche Prüfung bedeutsam sind.

Über den Schutz der menschlichen Gesundheit hinaus kommt auch den übrigen 
Umweltgütern ein eigenständiges Schutzbedürfnis zu, das bei der Nachsorge 
betrieblicher Schadensfälle ebenfalls beachtet werden muss. 

Abb. 1:
Exemplarische Belastungspfade betrieblicher Schadstoffemissionen für 
die menschliche Gesundheit
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4. RELEVANTE 
UMWELTGEFAHREN 
UND SCHADENSFÄLLE
Aufgabe des Anlagenbetreibers sowie der Einsatzkräfte bei Schadensfällen ist es 
unter anderem, die Ausbreitung von Schadstoffen zu unterbinden und Kontami-
nationen auch außerhalb des Betriebsgeländes nach Möglichkeit zu verhindern. 

Durch die Gefahrenabwehrmaßnahmen des Betriebs und der Einsatzkräfte kann 
dieses Ziel nicht immer erreicht und die Schadstoffausbreitung vermieden oder 
auf das Werksgelände begrenzt werden. Die Einsatzkräfte haben oft auch nicht 
die Möglichkeit bzw. nicht die Aufgabe, jedwede Kontamination zu verhindern 
oder zu beseitigen.

Deshalb hat die zuständige Behörde bei Schadensfällen mit Außenwirkung 
zunächst zu klären, ob ernste Gefahren für Mensch und Umwelt bestehen und 
demzufolge weitere Ermittlungen oder gegebenenfalls Maßnahmen erforder-
lich sind (in Form einer Relevanzprüfung). 

Eine Nachsorge von Schadensfällen, zumindest aber eine Gefahrenermittlung 
und -beurteilung erscheint deshalb in den Fällen erforderlich, bei denen Schad-
stoffe über das Betriebsgelände hinaus, z. B. über den Luft-, Boden- oder Was-
serpfad gelangen, sofern von diesen Stoffen eine Gefahr für die Nachbarschaft 
oder die Allgemeinheit ausgehen kann (relevante Schadensfälle). 

Die Durchführung der Relevanzprüfung richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles. In der folgenden Tabelle 2 sind wichtige Faktoren beispielhaft 
zusammengestellt, die für eine erste Bewertung des Schadensfalls hinsichtlich 
seiner Relevanz, das heißt gleichzeitig hinsichtlich weiterer behördlicher Prü-
fungen und ggf. Maßnahmen herangezogen werden können:
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SCHADSTOFFBEZOGENE MERKMALE

Einflußgrößen Eigenschaften, 
Umstand

Auswirkung Beispiele

Physikalisch-
chemische 
Eigenschaften

Flüchtigkeit z. B. hohe Flüchtigkeit: 
Stoffe breiten sich leicht 
und schnell aus (ggf. akute 
Vergiftungsgefahr), führen 
aber nicht zu anhaltenden 
Kontaminationen

Hohe 
Flüchtigkeit: 
Leichtflüchtige 
HKW, Koh-
lenmonoxid, 
Stickoxide als 
Inhaltsstoffe von 
Rauchgasen

Chemische und 
biologische 
Stabilität
(Persistenz)

z. B. hohe Stabilität: Gefahr 
dauerhafter Kontamination 
bei gleichzeitiger Schwer-
flüchtigkeit und geringer 
Abbaubarkeit

Schwermetalle

Fettlöslichkeit z. B. hohe Fettlöslichkeit: 
Gefahr der Anreicherung 
in der Nahrungskette bei 
gleichzeitiger Persistenz

Chlororganische 
Verbindungen 
wie PCB, Hexa-
chlorcyclohexan 
(HCH), Dioxine

Wasserlöslichkeit z. B. hohe Wasserlöslichkeit: 
Stoffe breiten sich im Bo-
den und Grundwasser aus, 
oberflächliche Kontami-
nationen nehmen mit der 
Zeit ab

Salzförmige 
Stoffe wie Dün-
gemittel oder 
Waschmittel-
stäube

Toxische 
Eigenschaften

Akute und chro-
nische Toxizität

Gefahr wächst mit Toxizität
(Aber auch physikalisch-
chemische Eigenschaften 
beachten!)

Austritt von 
Pflanzenschutz-
mittelwirkstof-
fen kritischer 
als Austritt von 
Farbstoffpulver

Kanzerogenität Gefahr für die Lunge durch 
aufgewirbelte Asbeststäu-
be (Asbestose, Bronchial-
karzinom, Mesotheliom)

Asbeststäube

Tabelle 2:
Merkmale zur Bestimmung der Relevanz betrieblicher Schadensfälle
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SCHADSTOFFBEZOGENE MERKMALE Fortsetzung Tabelle 2

Einflußgrößen Eigenschaften, 
Umstand

Auswirkung Beispiele

Wassergefähr-
dungsklasse

z. B. hohe Wassergefähr-
dung durch toxische, in 
Wasser lösbare Stoffe und 
Abbauprodukte

nicht wasserge-
fährdend: 
z. B. Bitumen
WGK 3:  
z. B. Altöl, Ben-
zol, Chloroform, 
Chromtrioxid
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EREIGNISBEZOGENE MERKMALE  Fortsetzung Tabelle 2
 
Einflußgrößen Eigenschaften, 

Umstand
Auswirkung Beispiele

Austritts-
bedingungen

Gefahrstoff-
menge

Gefahr wächst mit Schad-
stoffmenge

Freisetzungsart z. B. Brände oder Explosio-
nen: Stoffumwandlung und 
rasche Verteilung

Salzsäuredämpfe 
aus Bränden mit 
PVC-Beteiligung

Freisetzungshöhe Im Allgemeinen höhere 
Verdünnung, je höher die 
Emissionsquelle

Witterungs-
bedingungen

Wind Konstanter Wind bewirkt 
Ausbreitung in einem defi-
nierten Sektor, zunehmen-
de Windgeschwindigkeit 
erhöht Verdünnung

betroffener 
Sektor ggf. 
abgrenzbar, Lee-
seite betroffen, 
Luvseite nicht 
betroffen

Niederschlag Schadstoffe können 
ausgewaschen werden 
(Löschwasser kann ähn-
lichen Effekt bewirken), 
Oberflächenentwässerung 
in Vorfluter

Jahreszeit
Tageszeit 

Aufenthalt von 
Personen oder 
Nutztieren im 
Freien

Entscheidend für akute 
Gefährdung

Vegetations-
periode

Entscheidend für die 
Kontamination von Lebens- 
oder Futtermitteln

Gewässer-
zustand

Abflussverhält-
nisse, Pegelstand, 
Fließgeschwin-
digkeit

Rasche Verdünnung, 
schneller Abtransport bei 
guten Abflussverhältnissen
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UMGEBUNGSBEDINGTE MERKMALE Fortsetzung Tabelle 2

Einflußgrößen Eigenschaften, 
Umstand

Auswirkung Beispiele

Abstands-
situation

Abstand der 
Emissionsquelle 
zu Schutzobjek-
ten

Je größer der Abstand, des-
to höher die Verdünnung

Bodenzustand Bodenbeschaf-
fenheit

Bei Sandböden dringen 
Schadstoffe  im Vergleich 
zu Lehmböden aufgrund 
höherer Durchlässigkeit 
schneller ein (schnellere 
Tiefenverlagerung)

Oberflächenver-
siegelung

Unterschiedliches Eindrin-
gen von Schadstoffen je 
nach vorhandener Versie-
gelung

keine Versiege-
lung, Pflaster, 
durchgängig 
Beton, Bitumen

Sensible Nut-
zungen

Kinderspielplätze,
Schulhöfe

Gefahr oraler Aufnahme 
deponierter Schadstoffe

Landwirtschaftli-
che Nutzflächen 
zur Lebens- oder 
Futtermittelge-
winnung, 
Haus- oder
Schrebergärten

Akute Gefahr der unmittel-
baren Kontamination;
latente Gefahr der mittel-
baren Aufnahme über den 
Boden

Sensibel in Bezug 
auf unmittelbare 
Kontamination: 
Gemüse, Obst, 
Salat, Wiesen, 
Weiden, Acker-
futtermittel

Lebensmittel-
handel, Märkte

Kontamination offener 
Auslagen

Unverpacktes 
Obst, Gemüse

Ziel der Prüfung der Relevanz eines Schadensfalles ist die Entscheidung über 
ggf. erforderliche weitere Maßnahmen zur Nachsorge. Dabei werden die vor-
liegenden Erkenntnisse zusammengeführt und bewertet. Ggf. sind die erforder-
lichen Grundinformationen vorher zu beschaffen. Erfahrungen aus ähnlichen 
Ereignissen, die bei anderen Behörden ggf. vorliegen, können hilfreich sein. 
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Die Relevanzprüfung unter dem Aspekt der Nachsorge führt grundsätzlich 
zu folgendem Ergebnis:

Fall 1: Das Ereignis ist nicht relevant. Gefahren oder Schäden für Mensch 
und Umwelt sind nicht erkennbar bzw. als gering einzustufen, sodass Nach-
sorgemaßnahmen nicht geplant und nicht ergriffen werden müssen.
Eine solche Situation kann gegeben sein, wenn sich z. B. die ausgetretenen 
Stoffe verflüchtigt haben oder sich im Beurteilungsgebiet keine Hinweise 
auf Schadstoffdepositionen ergeben haben. 

Fall 2: Das Ereignis ist grundsätzlich relevant. Ernsthafte Gefahren oder 
Schäden sind nicht auszuschließen. In welchem Umfang Gefahren für 
Mensch und Umwelt bestehen, muss aber die Ermittlung und Bewertung 
der Umweltbeeinträchtigungen zeigen. Davon hängt auch ab, ob und wel-
che weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind.
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5. ERMITTLUNG VON
UMWELT-
BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
Ergibt sich aus der Relevanzprüfung, dass ernsthafte Gefahren oder Schäden 
nicht auszuschließen sind, ist das qualitative und ggf. quantitative Ausmaß der 
Umweltbeeinträchtigungen abzuklären.

Am Anfang der Ermittlung von Umweltbeeinträchtigungen steht die Beschaf-
fung der notwendigen Informationen über das Schadensereignis. Als wichtige 
Informationsquellen kommen hierfür in Frage:
n die verantwortliche Person des Betriebs oder von dieser benannte  
         Ansprechpartner des Betriebs,
n die Polizei,
n die Einsatzleitung der Feuerwehr,
n die mit dem Betrieb vertrauten Fach- und Aufsichtsbehörden, 
n die sonstigen Fachbehörden und Einrichtungen der Wirtschaft
        (z. B. Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem TUIS) 
        oder öffentlichen Hand (z. B. Giftzentrale), die z. B. Auskunft über 
        Gefahrstoffe und deren Beurteilung geben können,
n die Kreis- oder Stadtverwaltung, die Informationen über Trinkwasser-   
        oder Heilquellenschutzgebiete sowie über die Anlagenart und die   
         Entwässerung besitzt,
n die Bevölkerung im Einwirkungsbereich des Ereignisses, die nicht selten  
         Hinweise auf Art und Ausmaß der Betroffenheit geben kann (Geruchs- 
         eindrücke, Beschwerden, Schadstoffablagerungen).

Aus der Vielzahl der zu klärenden Sachverhalte erscheinen folgende Punkte 
besonders bedeutsam:
n Art, Menge und Zusammensetzung der im Betrieb gehandhabten 
         Stoffe (Lagerlisten, Sicherheitsdatenblätter, Anlagenkataster),
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n Abschätzung des ursprünglichen Gesamtvorrats der vorhandenen 
         Stoffe, des in Mitleidenschaft gezogenen Anteils, des verbrannten 
         Anteils sowie des aus dem Betriebsbereich verfrachteten Anteils,
n Abschätzung von Art und Menge ggf. entstandener Umwandlungs-
         produkte (z. B. durch Verbrennung),
n Abschätzung des Verbleibs der freigesetzten Schadstoffe in der 
         Umwelt,
n Berücksichtigung der äußeren Umstände des Schadensereignisses 
        Jahreszeit, Tageszeit, Witterungsbedingungen usw.),
n Festlegung einer ggf. besonders betroffenen Zone,
n Ermittlung sensibler Nutzungen und besonderer Schutzobjekte in 
         dieser Zone.

Oft treten bei Bränden Ablagerungen fester Stoffe als Ruß- und Rauchgas-
Kondensat auf Oberflächen auf. In diesen Fällen kann durch eine Begehung der 
Umgebung des Schadensortes schon durch eine visuelle Untersuchung festge-
stellt werden, welche Zonen betroffen sind. 

Nach Klärung der vorgenannten Fragen sollte eine erste qualitative Aussage zur 
Gefahrensituation möglich sein. Auch in dieser Phase können Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus ähnlichen Ereignissen aus der Vergangenheit hilfreich sein. 
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Aus den qualitativen Ermittlungen können sich folgende Aussagen ergeben:

Fall 1: Die Ermittlungen erlauben die hinreichend sichere Bewertung, dass 
Umweltbeeinträchtigungen nicht oder nur in geringem Umfang bestehen 
und weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.

Fall 2: Die Ermittlungen ergeben, dass Umweltbeeinträchtigungen nicht 
auszuschließen sind bzw. bestehen, dass aber Gefahren für Mensch und 
Umwelt z. B. durch Maßnahmen der Behörden wie amtliche Empfehlun-
gen über Verzehr von eigenerzeugtem Obst und Gemüse, Verhaltens-
hinweise, Vermarktungsverbote, Nutzungsbeschränkungen, Sanierungs-
maßnahmen oder durch absehbare natürliche Abbauprozesse vermieden 
werden können, ohne dass es weiterer Untersuchungen bedarf. 

Fall 3: Die Ermittlungen ergeben, dass Umweltbeeinträchtigungen nicht 
auszuschließen sind bzw. bestehen. Zusätzliche oder weitergehende Un-
tersuchungen sind erforderlich.
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Im letzten Fall geht es darum, bestehende Umweltbelastungen räumlich oder 
objektbezogen auch quantitativ zu erfassen, wenn dies zum Schutz von Mensch 
und Umwelt geboten ist. Dies ist im Allgemeinen nur durch Messungen mög-
lich, an die je nach Fragestellung und den davon abhängenden Maßnahmen 
entsprechende Anforderungen zu stellen sind. 

Gegebenenfalls erforderliche Messaufträge sollen an der konkreten Aufgaben-
stellung ausgerichtet und problembezogen vorbereitet werden, damit sie einen 
Beitrag zur Problemlösung leisten können. 

Folgende Anforderungen sollten erfüllt sein bzw. beachtet werden:
n Zunächst ist in Abhängigkeit von anderen Möglichkeiten der Problem-  
         lösung zu prüfen, ob Messungen erforderlich sind. Für Lebensmittel 
         beispielsweise gilt: Im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht ist grundsätzlich
         der Lebensmittelunternehmer dafür verantwortlich, dass die von ihm 
        in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse gesundheitlich unbedenklich 
         sind und den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen genügen. 
         Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass Lebensmittel aufgrund 
         einer stattgefundenen Kontamination nicht mehr verkehrsfähig sind, 
         kann die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde gemäß 
         Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch anordnen, dass der Lebens-
         mittelunternehmer die Ware auf Verkehrsfähigkeit prüfen lässt. 
        Der Lebensmittelunternehmer muss dann gegenüber der zuständigen 
         Lebensmittelüberwachungsbehörde durch Vorlage von Untersuchungs-
         ergebnissen belegen, dass die Ware verkehrsfähig ist. 
         Möglicherweise kann aber die unschädliche Beseitigung der Erzeugnisse   
        effizienter und billiger für den Lebensmittelunternehmer sein, als die 
         Durchführung von angeordneten, erforderlichen Untersuchungen der 
         potentiell kontaminierten Lebensmittel. 
         Es sollte dabei geprüft werden, ob Entsorgungsempfehlungen gegeben  
         werden können oder der Entsorgungsweg vorgegeben werden muss.
n Es soll bereits vor der Messung klar sein, welchem Zweck die Messung  
         im Rahmen des Nachsorgemanagements dienen soll und was von ihrem 
        Ergebnis abhängt.
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n Es sollen hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, auf welche Schadstoffe   
        untersucht werden soll.
n Es soll sichergestellt sein, dass anerkannte Messverfahren zur 
         Verfügung stehen und qualifizierte Messstellen beauftragt werden.
n Es ist zu beachten, dass gerade bei der Nachsorgeproblematik der   
        fachmännischen Probenahme eine besondere Bedeutung zukommt. 
        Es ist von Vorteil, wenn Probenahme und Messung in einer Hand 
        liegen, zumindest aber eine fachliche Abstimmung sichergestellt wird. 
        Der Probenehmer muss darüber hinaus über alle für die Probenahme   
        relevanten Fakten des Schadensereignisses unterrichtet sein und ein      
        Probenahmeprotokoll erstellen.
n Daher sollten die jeweils betroffenen Fachbehörden bei der Probenahme  
        und Beauftragung der Untersuchungen beteiligt werden (z. B. Landesunter-   
        suchungsamt, Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
        sicht, Behörden für die Lebens- oder Futtermittelkontrolle).

 Anlage 1 enthält Hinweise auf bekanntgegebene Messstellen für Schadstoff-
messungen in Umweltmedien. Daneben enthält  Anlage 2 wichtige staatliche 
Stellen des Landes, die Beratung geben können oder zum Teil über Messerfah-
rung und -kapazitäten verfügen.

Die Ermittlungen im Einzelfall können sich sehr unterschiedlich gestalten, so 
dass allgemeingültige Aussagen nur eingeschränkt möglich sind. Ggf. können 
die in Anlage 2 genannten Stellen Hilfestellung bei der Messkonzeption geben.
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Umweltmedium Luft

Ausbreitungsvorgänge über den Luftpfad verlaufen sehr rasch, sodass Luftver-
unreinigungen im Regelfall bereits kurzzeitig nach Beendigung des Schadenser-
eignisses nicht mehr nachzuweisen sind. 
Besondere Luftmessungen sind deshalb für die Zwecke der Nachsorge im Allge-
meinen nicht zielführend. Eine Ausnahmesituation kann z. B. bei andauernden 
Schwelbränden gegeben sein, die nur schwierig zu löschen sind. Aus den Daten 
des rheinland-pfälzischen Zentralen Immissionsmessnetzes (ZIMEN, www.
luft-rlp.de) können ggf. Informationen über die Witterungsbedingungen zum 
Zeitpunkt des Schadensereignisses und ggf. über Auffälligkeiten bei bestimm-
ten Luftverunreinigungen entnommen werden, wenn im näheren Umfeld des 
Schadensereignisses eine Luftmessstation zur Verfügung steht, deren Daten als 
aussagefähig angesehen werden können.

Umweltmedien Boden, Lebens- und Futtermittel

Schadstoffkontaminationen des Bodens sowie von anderen Objekten sind län-
gere Zeit nachweisbar. Hier können Proben unter fachkundiger Anleitung und 
mit Blick auf die zu klärende Fragestellung entnommen und in qualifizierten/
akkreditierten Labors untersucht werden. Mit der Untersuchung des Aufwuch-
ses von Grünpflanzen, von Oberflächenproben, von Tiefenproben, von Lebens- 
und Futtermitteln kann geprüft werden, inwieweit sich Schadstoffe aus der 
Luft niedergeschlagen haben oder solche aus dem Boden oder aus Gewässern 
sich weiter ausgebreitet haben und inwieweit etwa Lebens- und Futtermittel 
verkehrsfähig sind.

Umweltmedien Oberflächengewässer, Grundwasser, Trinkwasser

Oberflächengewässer können u. a. durch Behälterleckagen oder abfließendes 
Löschwasser beeinträchtigt werden. Im Extremfall können Schadstoffeinträ-
ge zu Fischsterben führen. Weniger deutlich sichtbar sind Schädigungen des 
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Makrozoobenthos und Kontaminationen des Sedimentes. Letzteres ist mit einer 
langfristigen Schädigung des Gewässers verbunden, da das Sediment oftmals 
als Schadstoffsenke fungiert. Das Grundwasser ist meist mittelbar durch Schad-
stoffeinträge in den Boden und in Oberflächengewässer betroffen. 
Gravierende Auswirkungen können betriebliche Schadensfälle in Trinkwasser- 
oder Heilquellenschutzgebieten haben, da hierdurch das Trink- oder Heilwasser 
direkt betroffen sein kann. Durch die erhöhten Sicherheitsanforderungen im 
Hinblick auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Schutzge-
bieten und der Tatsache, dass solche Anlagen meist nicht in der Schutzzone 2 
liegen, bleibt für eine Nachsorge und Schadensanierung meist hinreichend Zeit. 

Zur Beurteilung der Belastungswege und der zeitlichen Dynamik der Stoffaus-
breitung im Wasserpfad spielen die physikalisch-chemischen und toxischen 
Stoffeigenschaften, die biologische Abbaubarkeit des Stoffes sowie hydrogeolo-
gischen Gegebenheiten des Schutzgebietes eine ausschlaggebende Rolle. 
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6. BEURTEILUNG 
FESTGESTELLTER  UMWELT-
BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
Zur Einleitung eventuell notwendiger Maßnahmen durch die zuständigen Be-
hörden ist es erforderlich, die ermittelten Umweltbelastungen zu beurteilen. 
Dies erfolgt am Besten durch Bewertung der Untersuchungsergebnisse anhand 
verfügbarer Grenz-, Richt-, Beurteilungs- und Orientierungswerte. 

In  Anlage 3 sind Grenzwertregelungen für wichtige Umweltmedien auf-
gelistet. Bei dem Wertevergleich ist auf den richtigen Medienbezug der Be-
urteilungswerte (Luft, Wasser, Boden, Lebensmittel, Futtermittel) zu achten. 
Insbesondere sind die mit dem Beurteilungswert jeweils getroffenen Aussagen 
zu berücksichtigen, z. B.:

n Können die für bestimmte Medien und Expositionssituationen angegebe   
        nen Beurteilungswerte auf die konkrete Situation angewandt werden?
n Handelt es sich um einen Richtwert, der eher empfehlenden Charakter  
        besitzt oder einen Vorsorgewert, der Spielraum für Maßnahmen lässt   
        oder um einen Grenzwert, der zwingend Maßnahmen erfordert?
n Bezieht sich der Beurteilungswert auf eine Dauerbelastung oder beschreibt     
        er Risiken bei Kurzzeitbelastungen und entspricht der Bezugszeitraum der    
        konkret zu beurteilenden Situation? 

In der Praxis sind drei Fälle denkbar:

n Beurteilungswerte liegen nicht vor bzw. sind nicht anwendbar.
n Die festgestellten Kontaminationen unterschreiten vorgegebene Beurtei-
        lungswerte.
n Die festgestellten Kontaminationen überschreiten vorgegebene Beurtei-
        lungswerte.
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In die Bewertung von Untersuchungsergebnissen sollten bei Bedarf die Fach-
behörden (z. B. Landesuntersuchungsamt, Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht, Behörden für die Lebens- und Futtermittelkon-
trolle) einbezogen werden. Gegebenenfalls können auch sachverständige 
Stellen Hilfestellung geben.

In die Beurteilung muss im Hinblick auf die Notwendigkeit, den Umfang und die 
Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen auch mit einfließen, ob und auf welche 
Weise die vorgefundenen Stoffe überhaupt wirksam werden können. Deshalb 
sollte im Einzelfall immer auch geprüft werden, ob z. B. 

n Schutzobjekte im betroffenen Bereich vorhanden oder Gefahren durch  
        die Art der Nutzung erkennbar sind,
n die Schadstoffe nur von vorübergehender Wirkung sind (Abbaubarkeit,  
        Flüchtigkeit),
n die Schadstoffe lediglich eine belästigende, aber keine toxische Wirkung    
        aufweisen (z. B. Geruch).

Die so durchgeführte Beurteilung der Belastungssituation wird nach ausrei-
chender Sachaufklärung in eine der folgenden Aussagen münden:

Fall 1: Eine Gefahr besteht nicht (nicht mehr), ein (nennenswerter) Um-
weltschaden liegt nicht vor. 

Fall 2: Eine Gefahr besteht bzw. ein Umweltschaden liegt vor (Folge: Maß-
nahmen zur Schadensbegrenzung und ggf. Sanierung erforderlich).

Fall 3: Gefahr im Verzug (Folge: Sofortmaßnahmen erforderlich). 

Aus dieser Einstufung der Situation müssen im konkreten Einzelfall schließlich 
Maßnahmen oder Verhaltensempfehlungen abgeleitet und umgesetzt werden.
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7. MAßNAHMEN
Als behördliches Handeln im Zuge der Nachsorge kommen grundsätzlich fol-
gende Veranlassungen in Frage:

Hinweise und Verhaltensempfehlungen

Durch Hinweise und Verhaltensempfehlungen an die Bevölkerung sollen Infor-
mationen übermittelt werden, wie sich die Bürger durch sachgerechtes Verhal-
ten vor Gesundheitsgefahren durch freigesetzte Schadstoffe schützen können. 
Zum Beispiel kann darauf hingewiesen werden, dass bestimmte Flächen (bis zur 
Sanierung) nicht betreten werden sollten, dass Kleinkinder nicht unbeaufsich-
tigt im Freien spielen sollten, dass selbsterzeugtes Obst und Gemüse nicht oder 
nur nach gründlichem Waschen verzehrt werden sollte usw..
Die Bevölkerung kann auf diesem Weg auch über die Freigabe gesperrter Flä-
chen oder darüber unterrichtet werden, dass nach den behördlichen Ermittlun-
gen keine Gefahr (mehr) besteht.

Ordnungsrechtlich angezeigte Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung

Aus verschiedenen Rechtsvorschriften kann sich ergeben, dass Maßnahmen 
zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt angeordnet werden müssen. Hierzu 
zählen z. B. Gebietsabsperrungen, Nutzungsbeschränkungen für landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, Vermarktungsverbote, vorläufige Sicherstellung gewerb-
lich erzeugter Lebens- oder Futtermittel.

Maßnahmen zum Abbau von Kontaminationen

Aus ordnungsrechtlichen Vorgaben bzw. aus Gründen der Vorsorge oder Nach-
sorge kann es erforderlich sein, dass die zuständigen Behörden Maßnahmen 
zum Abbau festgestellter Kontaminationen anordnen bzw. veranlassen. 
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In diesen Bereich gehören Maßnahmen der Boden- und Grundwassersanierung, 
des Bodenaustauschs, der Dekontamination öffentlicher Flächen sowie land-
wirtschaftliche Maßnahmen (z. B. Umpflügen). 

Bei der Auswahl der behördlichen Maßnahmen ist auf die unterschiedliche 
Reichweite der rechtlichen Vorschriften zu achten. So greifen Anordnungen wie 
vorübergehendes Verbot des Inverkehrbringens bis zur Vorlage des Ergebnisses 
einer angeordneten Prüfung oder vorläufige Sicherstellung seitens der Lebens-
mittelüberwachungsbehörden nur bei Lebensmitteln, die gewerblich hergestellt 
und in den Verkehr gebracht werden sollen. 

Die genannten lebensmittelrechtlichen Maßnahmen sind nicht möglich bei 
Lebensmitteln, die privat zum eigenen Verzehr ohne (auch unentgeltliche) 
Abgabe an Dritte erzeugt werden. Gegenüber diesen „Erzeugern“ können nur 
Empfehlungen ausgesprochen werden. Unterschiedliche Vorgehensweisen 
ergeben sich z. B. auch bei der Frage der Dekontaminierung öffentlicher oder 
privater Grundstücke.

Für die Entsorgung (= Verwertung oder Beseitigung) ggf. anfallender Abfälle 
muss abgeschätzt werden, ob es sich um gefährliche Abfälle oder nicht gefähr-
liche Abfälle handelt. Hierzu ist die Verordnung über das Europäische Abfallver-
zeichnis – Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV – vom 10.12.2001 zu beachten. 
Eine Hilfestellung kann z. B. durch das LUWG* oder durch die SAM** erfolgen. 
Für gefährliche Abfälle sind eine Vorabkontrolle (Entsorgungs- oder Sam-
melentsorgungsnachweis – Prüfung des Entsorgungsweges vor dem Transport) 
und eine Verbleibskontrolle (Begleitscheine für Transport und Entsorgung) 
vorgeschrieben. Das Verfahren wird über die SAM abgewickelt.

Beispielhaft werden folgende Entsorgungswege aufgeführt: Hausmüllverbren-
nungsanlage; Kompostierungsanlage für unbelastete biogene Abfälle; biologi-
sche Bodenbehandlungsanlagen für mineralölkontaminierte Erdmassen ohne 
Schwermetallbelastung; Deponie für mineralische Abfälle (organische Abfälle 
dürfen nicht mehr deponiert werden).
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Bei gefährlichen Abfällen erfolgt über das abfallrechtliche Nachweisverfahren, 
für dessen Vollzug die SAM zuständig ist, eine Dokumentation der Entsorgung. 
Soll bei bestimmten nicht gefährlichen Abfällen die Entsorgung dokumentiert 
werden, so kann die SAM - mit einer entsprechenden Begründung - eine Nach-
weispflicht anordnen.

*    LUWG    Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht

**  SAM        Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
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8. DURCHFÜHRUNG DER 
NACHSORGE
Um eine effektive Nachsorge von Schadensfällen zu gewährleisten, ist es wich-
tig, dass sich die zuständigen Behörden über ihre jeweiligen Zuständigkeiten im 
Klaren sind (vgl. Nr. 9). 

Da sehr viele Aufgaben der Nachsorge von den Verwaltungen der Landkreise 
und kreisfreien Städte wahrzunehmen sind, empfiehlt es sich, dass diese Behör-
den vor allem im Hinblick auf die bei komplexen Schadensfällen und Ereignis-
sen mit Außenwirkung entstehenden Handlungs- und Zeitdruck rechtzeitig 
eine federführende Stelle oder einen Koordinator für diesen Bereich benennen, 
um die behördlichen Veranlassungen für den Fall einer Schadensnachsorge 
entsprechend vorbereiten zu können.

Die Wahrnehmung der Nachsorgeaufgaben gelingt umso besser, je gründlicher 
die Behörde vorbereitet ist und je früher damit begonnen wird. Wenn möglich 
sollten die erforderlichen Ermittlungen noch im Verlauf des Schadensereignis-
ses aufgenommen werden, da dann oft die für den Informationsaustausch ent-
scheidenden Personen zur Verfügung stehen und wertvolle Zeit gewonnen wird. 

Wichtig für eine erfolgreiche Krisenbewältigung ist die frühzeitige und bei 
Bedarf fortlaufende Unterrichtung der Medien und der Öffentlichkeit durch 
die federführende Stelle. Hierzu empfiehlt es sich, die Organisationsstrukturen 
vorsorglich zu schaffen und Pressemeldungen formell vorzufertigen. 
In einer ersten, möglicht frühzeitig herauszugebenden Pressemeldung sollten 
Grundinformationen über das Schadensereignis und die ersten behördlichen 
Veranlassungen mitgeteilt sowie der Ansprechpartner der Behörde benannt 
werden. Auf gleichem Wege sollte die Öffentlichkeit über den Fortgang der 
Angelegenheit bis hin zur Entwarnung unterrichtet werden.
Für Rhein, Mosel und Saar ist in den Alarmplänen (erstellt durch IKSR* und 
IKSMS**) die Vorgehensweise der Alarmierung und der Entwarnung festge-
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schrieben. 
Ist absehbar, dass es sich um ein Ereignis mit gravierender Außenwirkung han-
delt, empfiehlt es sich einen Koordinierungsstab bei der federführenden Stelle 
einzurichten, um die erforderlichen Schritte und Veranlassungen gemeinsam 
abzustimmen. Dabei sollen betroffene Fachbehörden und ggf. andere staatliche 
Stellen nach Bedarf hinzugezogen werden.

Die Nachsorge ist abgeschlossen, wenn die Erfolgskontrolle ein entsprechendes 
Ergebnis zeigt.

*    IKSR     Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

**  IKSMS         Internationale Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar
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9. ZUSTÄNDIGKEITEN 
Für die im Zusammenhang mit der Nachsorge betrieblicher Schadensfälle 
bedeutsamen Aufgaben bestehen die in  Anlage 4 aufgeführten Zuständig-
keitsregelungen. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Behörden, die auf Grund ihres Auf-
gabengebietes oder ihrer Ausstattung - ohne in der Sache selbst zuständig zu 
sein - Ratschläge, Informationen, Dienstleistungen oder anderweitige fachliche 
Unterstützung geben können (vgl.  Anlage 2).
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Anlage 1 
Messstellen für die Bestimmung von Schadstoffen

n Luft
n Wasser
n Boden
n Abfall

Die Bundesländer haben sich darauf verständigt, Sachverständige, die nach be-
stimmten Umweltfachgesetzen und –verordnungen für Messungen und Ermitt-
lungen bekannt gegeben werden, in einer gemeinsamen Datenbank im Internet 
zu veröffentlichen. 

Das Land Brandenburg bietet dieses „Recherche System Messstellen und Sach-
verständige“ RE-SY-ME-SA unter der Internetadresse: http://www.luis-bb.de/
resymesa/ an.

Mittlerweile beinhaltet RE-SY-ME-SA von Behörden bekanntgegebene Sachver-
ständige und Sachverständigenorganisationen, die im Vollzug folgender Vor-
schriften tätig werden:

n Altölverordnung
n Bioabfallverordnung
n Klärschlammverordnung
n Bundes-Bodenschutzgesetz
n Bundes-Immissionsschutzgesetz
n Abwasserabgabengesetz sowie landesrechtliche Vorschriften
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Zusammenstellung von Einrichtungen und Fachbehörden in 
Rheinland-Pfalz, die bei Fragen im Zusammenhang mit 

Umweltkontaminationen zu Rate gezogen werden können

Einrichtung Organisationseinheit Fachgebiet

Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht
Kaiser-Friedrich Str. 7
55116 Mainz
(LUWG)

Abteilung 4 
Naturschutz, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz
Tel.. 06131/6033-1514

Fragen zur Abfallproble-
matik
Schadstoffbelastung im 
Boden
Nachsorgender Grundwas-
serschutz bei schädlichen 
Bodenveränderungen/
Altlasten

Abteilung 5
Gewässerschutz
Tel.:06131/6033-1801

Oberflächengewässer

Abteilung 6
Messinstitut, Zentrallabor
Tel.: 06131/6033-1601

Umweltanalytik (Luft, 
Oberflächengewässer, 
Grundwasser) biologische 
Schadensanalyse

Abteilung 7
Hydrologie und vorsorgen-
der Hochwasserschutz
Tel.: 06131/6033-1703

Grundwasser

Landesuntersuchungsamt 
(LUA)
Mainzer Straße 112 
56068 Koblenz
Tel.:0261/9149-0

Zweckverband Tierkörper-
beseitigung, Am Orsch-
bach 2, 54518 Rivenich
06508/9143-0

Abteilung 2: Fachaufsicht, 
Risikomanagement (auch 
gesundheitlicher Umwelt-
schutz)
Abteilung 3: Humanme-
dizin
Abteilung 4: Tiermedizin
Abteilung 5: Lebensmittel-
chemie

Öffentlicher Gesundheits-
schutz, Beschaffenheit 
tierischer und pflanzlicher 
Lebensmittel, 
Trinkwasser

Tierkörperverwertung / 
Tiernebenprodukt-
beseitigung

Anlage 2 
Einrichtungen und Fachbehörden in Rheinland-Pfalz
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Landwirtschaftliche 
Untersuchungs- und For-
schungsanstalt Speyer
Obere Langgasse 40
67346 Speyer
(LUFA) Tel.  06232-136-0

Umweltanalytik im 
Agrarbereich

Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz (LBM)
Friedrich-Ebert-Ring 14-20
56068 Koblenz
Tel. 0261-3029-0

Verkehrsrechtliche 
Fragestellungen

Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-
Pfalz (LGB)
Emy-Roeder-Straße 5
55129 Mainz 
Tel. 06131-9254-0

Analytik von Gesteinen, 
Böden, Wasser

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd 
(SGD Süd)
Friedrich-Ebert-Straße 14
67433 Neustadt/Wein-
straße

Ref. 31
Obere Wasser-, Abfall- und 
Bodenschutzbehörde
Zentralreferat:06321-99-0

Abfall-, Bodenschutz und 
Wasserwirtschaft

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord 
(SGD Nord)
Stresemannstr. 3-5
56068 Koblenz

Ref. 31
Obere Wasser-, Abfall- und 
Bodenschutzbehörde
Zentralreferat: 0261-120-0

Abfall-, Bodenschutz und 
Wasserwirtschaft

Zentralstelle der Forstver-
waltung (ZdF)
Le Quartier-Hornbach 9
67433 Neustadt/Wein-
straße
Tel.: 06321-6799-0

Forschungsanstalt für 
Waldökologie und Forst-
wirtschaft Rheinland-Pfalz
Hauptstraße 16
67705 Trippstadt
Tel. 06306/911-0

Untersuchungen an 
Waldstandorten

Zusammenstellung von Einrichtungen und Fachbehörden in 
Rheinland-Pfalz, die bei Fragen im Zusammenhang mit 

Umweltkontaminationen zu Rate gezogen werden können

Einrichtung Organisationseinheit Fachgebiet
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Aufsichts-und Dienst-
leistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier
(ADD) 

Abteilung 4 
Landwirtschaft, Weinbau, 
Wirtschaftsrecht
Tel. 0651-9494-0

Agraraufsicht, Fragen zum 
Düngemittelgesetz, zur 
Klärschlamm-Verordnung,
amtliche Futtermittelüber-
wachung,
Überwachung von Molke-
reierzeugnissen,
Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln

Sonderabfall-Manage-
ment-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH 
(SAM)
Wilhelm-Theodor-Röm-
held-Str. 34
55130 Mainz 
Tel.: 06131/98298-0

Vollzug des abfallrechtli-
chen Nachweisverfahrens/
Entsorgung von Sonderab-
fällen,
Fragen zum Vollzug des 
Andienungsverfahrens für 
Sonderabfälle

Zusammenstellung von Einrichtungen und Fachbehörden in 
Rheinland-Pfalz, die bei Fragen im Zusammenhang mit 

Umweltkontaminationen zu Rate gezogen werden können

Einrichtung Organisationseinheit Fachgebiet
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Anlage 3 
Grenzwertregelungen für Umweltmedien

LUFT

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

TA Luft vom 
24. Juli 2002
und

39. Verord-
nung zur 
Durchführung 
des Bundes-
Immissions-
schutzgesetzes

Gemeinsames 
Ministerialblatt 
2002, Seite 511

BGBl. I , 2010,
Seite 1065

Immissionswerte
n zum Schutz der   
        menschlichen 
        Gesundheit
n zum Schutz vor 
        erheblichen Belästigun-
        gen und Nachteilen
n zum Schutz der Vege-            
        tation
n für Schadstoffdeposi-       
        tionen

Grenzwerte für 
wichtige Luftverun-
reinigungen, wie 
z. B.
SO2, NO2, Staub-
konzentration, 
Staubniederschlag, 
Staubinhaltsstoffe, 
Benzol

Für Situa-
tionen am 
Arbeitsplatz:
TRGS 900

MAK-Wert-
Liste der 
Deutschen 
Forschungsge-
meinschaft

www.BAuA.de

Deutsche 
Forschungsge-
meinschaft
MAK- und BAT-
Werte-Liste
Verlag:
WILEY -VCH

Für eine erste grobe Beur-
teilung können hilfsweise 
die Arbeitsschutz bezogenen 
Grenzwerte der Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe 
( z. B. TRGS 900) und die 
MAK-Wert-Liste der DFG 
herangezogen werden, bei 
denen aber u.a. von einem 
gesunden erwachsenen Indi-
viduum und einer Exposition 
von wöchentlich maximal 
5x8Std.(40 Wochenstd.) 
ausgegangen wird.

Höchstzulässige 
Konzentrationen 
von Arbeitsstof-
fen in der Luft am 
Arbeitsplatz

Quellen für Grenz-, Beurteilungs-, Richt-, Orientierungswerte 
- Auszug -(nicht abschließend)
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BODEN    ABFALL

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

Bundes-
Bodenschutz-
gesetz vom 
17. März 
1998 i. V. mit 
der Bundes-
Bodenschutz- 
und Altlasten-
verordnung 
vom 
12. Juli 1999

BGBl. I 1998,
S. 502

BGBl. I 1999,
S. 1554

Grenz-, Vorsorge-, Prüf- und 
Maßnahmenwerte für die 
Wirkungspfade
- Boden-Mensch
- Boden-Nutzpflanze
- Boden-Grundwasser

Grenzwerte im 
Boden, in Bo-
denextrakten und 
-eluaten für wichti-
ge Schadstoffe, wie
Schwermetalle, 
persistente chloror-
ganische Verbin-
dungen, BTEX, 
CKW, Kohlenwas-
serstoffe, Cyanid, 
Fluorid

Klärschlamm-
VO

BGBl. I 1992, 
S. 912

Verwertung von Klär-
schlamm

Anforderungen für 
landwirtschaftliche 
oder gärtnerische 
Nutzung von Klär-
schlamm

Bioabfall-VO BGBl. I 1998,
S. 2955

Verwertung von Bioabfall Verwertung von 
Bioabfällen auf 
landwirtschaft-
lichen, forst-
wirtschaftlichen 
und gärtnerisch 
genutzten Böden

Landeseigene 
Regelungen 
Rundschreiben 
im Bereich Ab-
fallwirtschaft 
und Boden-
schutz

www.mwkel.
rlp.de/kreis-
laufwirtschaft/
abfallwirt-
schaft/rund-
schreiben

www.mwkel.
rlp.de/boden-
schatz/rund-
schreiben-und-
arbeitshilfen

Entsorgung von belasteten 
mineralischen Abfällen

Rundschreiben und 
Arbeitshilfen
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Landesabfall-
wirtschaftsge-
setz (LAbfWG) 
vom 2. April 
1998

GVBl.  S. 97, zu-
letzt geändert 
durch Artikel 
6 des Geset-
zes vom 27. 
Oktober 2009 
(GVBl. S. 358), 
BS 2129-1

Entsorgung rechtswidrig 
entsorgter Abfälle

§ 17 LAbfWG
Wenn die Entsor-
gung von rechts-
widrig entsorgten 
Abfällen nicht 
durchgesetzt wer-
den kann, hat der 
öffentlich-rechtli-
che Entsorgungs-
träger den rechts-
widrigen Zustand 
zu beseitigen.

BODEN    ABFALL

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt
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Wasser

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

Trinkwasser-
VO
(Verordnung 
über die 
Qualität von 
Wasser für den 
menschlichen 
Gebrauch)

Trinkwasser-
verordnung i. d. 
F. der Bekannt-
machung vom 
28. November 
2011 (BGBl. 
2011, S. 2370), 
geändert durch 
Art. 2, Absatz 
19 des Geset-
zes vom 22. 
Dezember 2011 
(BGBl. I,
S. 3044)

Mikrobiologische und che-
mische Beschaffenheit des 
Wassers für den menschli-
chen Gebrauch

Routinemäßige und periodi-
sche Kontrolle der Trinkwas-
serqualität durch die Was-
serversorgungsunternehmen 
und Überwachung durch die 
Gesundheitsabteilungen der 
Landkreise und kreisfreien 
Städte

Anforderungen an 
Trinkwassergewin-
nung, -aufberei-
tung,  -abgabe und 
–überwachung, 
mikrobiologische, 
chemische und 
physikalische 
Grenzwerte, Rege-
lungen zu Ausnah-
metatbeständen

Bundesver-
ordnung zum 
Schutz der 
Oberflächen-
gewässer

Oberflächenge-
wässerverord-
nung (OGewV)
vom 20. Juli 
2011, (BGBl. I, 
S. 1429)

Grenzwerte, die bei Scha-
densfällen von Oberflächen-
gewässern zu beachten sind

Umweltqualitäts-
normen (chemisch, 
physikalisch, biolo-
gisch) für Oberflä-
chengewässer

EG-Badege-
wässerricht-
linie 2006/7/
EG vom 15. 
Februar 2006 
über die 
Qualität der 
Badegewässer 
und deren Be-
wirtschaftung

Landesver-
ordnung über 
die Qualität 
und Bewirt-
schaftung der 
Badegewässer 

Amtsblatt L 64 
der Europäi-
schen Union
vom 4. März 
2006 S. 37

GVBl. Nr. 4, 
20. März 2008
G3231

Überwachung und Be-
wertung der Qualität der 
ausgewiesenen Badegewäs-
ser sowie zur Einstufung der 
Gewässer nach Qualität

Anforderungen an 
(mikro-)
biologische, physi-
kalische und che-
mische Qualität der 
EG-Badegewässer 
(Grenzwerte)
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Wasser

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

Bundesver-
ordnung zum 
Schutz des 
Grundwassers

Grundwasser-
verordnung 
(GrwV) vom 
09. November 
2010 (BGBl. I, 
S. 1513)

Überwachung des chemi-
schen und mengenmäßigen 
Grundwasserzustandes

Kriterien und 
Schwellenwerte 
zur Beurteilung des 
chemischen Grund-
wasserzustandes

Landesver-
ordnung über 
Anlagen zum 
Umgang mit 
wasserge-
fährdenden 
Stoffen

Anlagenverord-
nung (VAwS) 
vom 01. 
Februar 1996, 
(GVBl. 1996, 
S. 121), zuletzt 
geändert durch 
die Zweite 
Landesver-
ordnung vom 
04. November 
2005 (GVBl.  
2005, S. 491)

Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen, Herstellen und 
Behandeln wassergefähr-
dender Stoffe sowie Anlagen 
zum Verwenden wasserge-
fährdender Stoffe

Anforderungen je 
nach Gefährdungs-
potential an Anla-
gen, Überwachung, 
Fachbetriebe, 
Fachbetriebs- und 
Betreiberpflichten
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LEBENSMITTEL

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

EG Verord-
nung Nr. 
396/2005 
vom 23. 
Februar 2005 
zur Änderung 
der Richtlinie 
91/414/EWG

Amtsblatt der 
EU, L 70 vom 
16. März 2005

Gilt für Erzeugnisse pflanz-
lichen oder tierischen Ur-
sprungs, die als Lebensmittel 
oder Futtermittel verwendet 
werden sollen

Höchstgehalte an 
Pestizidrückstän-
den in oder auf 
Lebens- und Fut-
termitteln pflanz-
lichen und tieri-
schen Ursprungs

Kontamina-
ten-
Verordnung
(KmV)

KmV vom 
19. März 2010,
BGBl. I S. 
286, zuletzt 
geändert am 
09. August 
2012 (BGBl. I S. 
1710)

Festsetzung von Höchst-
gehalten in verschiedenen 
Lebensmitteln, wenn im 
EU-Recht keine Regelungen 
getroffen worden sind. 

Verkehrsverbot bei Höchst-
gehaltsüberschreitung

Höchstgehalte für 
Mykotoxine, Nitrat, 
halogenierte Lö-
sungsmittel, nicht 
dioxinähnliche PCB

EG Verord-
nung Nr. 
1881/2006 
vom 19. 
Dezember 
2006 zur 
Festsetzung 
der Höchstge-
halte für 
bestimmte 
Kontaminan-
ten in Lebens-
mitteln

Amtsblatt der 
EU, L 364 vom 
20. Dezember 
2006

Gilt für Lebensmittel.

Verkehrsverbot bei Höchst-
gehaltsüberschreitung

Höchstgehalte für 
Nitrat, Mykotoxine, 
Schwermetalle, 
3-Monochlorpro-
pandiol, Dioxine 
und PCB (polychlo-
rierte Biphenyle), 
PAK (Polyzyklische 
aromatische Koh-
lenwasserstoffe), 
Melamin
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FUTTERMITTEL

Vorschrift Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

Futtermittel-
verordnung 
(FMV) 

38. Verordnung 
zur Änderung 
der Futtermit-
telverordnung 
vom 28. Febru-
ar 2010, BGBl. I 
2010, S. 191

Festsetzung von Höchst-
mengen für unerwünschte 
Stoffe in verschiedenen 
Futtermitteln (Anlage 5 der 
FMV); Verwendungs- und 
Verkehrsverbote für über ein 
bestimmtes Maß hinaus-
gehend kontaminierte Fut-
termittel; Strafbewehrung 
(Straftat bzw. Ordnungswid-
rigkeit)

Höchstmengen für 
z.B. Schwermetalle, 
Dioxine/Furane, 
PCB, nicht mehr 
zugelassene Pflan-
zenschutzmittel
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STOFFDATENBANKEN

Sammlung Fundstelle Anwendungsfall Inhalt

Gemeinsamer 
Stoffdaten-
pool Bund/
Länder
- GSBL -

www.gsbl.de Stoffdatenrecherche physikalisch-che-
mische, toxikologi-
sche und ökotoxi-
kologische Daten 
zu Stoffen und 
Zubereitungen

Gefahrstoff-
datenbank der 
Länder - GDL -

www.
gefahrstoff-
info.de

Stoffdatenrecherche physikalisch-che-
mische, toxikologi-
sche und ökotoxi-
kologische Daten 
zu Stoffen und 
Zubereitungen
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Anlage 4 
Zuständigkeitsregelungen

für Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Nachsorge betrieblicher 
Schadensfälle stehen können

Fachgebiet I Aufgaben Zuständige Behörde Zuständigkeitsregelung

Öffentlicher Gesundheitsschutz

n Beobachtung, Unter-
suchung und Bewertung 
gesundheitsrelevanter 
Verhältnisse.
n Beratung der Be-
völkerung und Träger 
öffentlicher Aufgaben bei 
gesundheitlichen Frage-
stellungen.

n Landkeise und kreis-
freie Städte (Gesund-
heitsabteilungen)

n Landesuntersu-
chungsamt als mittlere 
Gesundheitsbehörde 
und staatliche Untersu-
chungsstelle

Landesgesetz über den 
öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGdG) vom
17. November 1995, zuletzt 
geändert durch das Gesetz 
vom 05.  April 2005
(GVBl. 2005, S. 104)

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Trinkwasserüberwachung,
Futtermittelkontrolle

n tierische und pflanz-
liche Lebensmittel

n Bedarfsgegenstände 
einschließlich kosmeti-
schen Mitteln und Spiel-
zeug/Scherzartikeln

n Landkreise und 
die kreisfreien Städte 
Kaiserslautern, Koblenz, 
Ludwigshafen, Mainz 
und Trier als Vollzugs-
behörden vor Ort (mit 
LUA als Fachbehörde für 
Untersuchung und recht-
liche Beurteilung; auch 
Fachaufsicht, Risikoma-
nagement im LUA)

Landesgesetz zur Ausfüh-
rung des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständerechts 
(AGLBR) vom 20.Oktober 
2010 (GVBl. vom 04. No-
vember 2010, S. 362)
und
Landesverordnung über Zu-
ständigkeiten auf dem Ge-
biet des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständerechts 
vom 21. Oktober 2010 
(GVBl. vom 04. November 
2010, S. 373)

n Trinkwasser n Landkeise und kreis-
freie Städte (Gesund-
heitsabteilungen)
n Landesuntersu-
chungsamt LUA

Trinkwasser-VO

n Futtermittel n Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirekti-
on (ADD), Abteilung 4, 
Referat Agraraufsicht

Landesverordnung über die 
Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Futtermittel-
rechts (GVBl. V. 22. April 
2008, S. 74)
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Fachgebiet I Aufgaben Zuständige Behörde Zuständigkeitsregelung

Bodenschutz

n Gefährdungsabschät-
zung und Untersuchungs-
anordnungen 
(§ 9 BBodSchG)

n Sonstige Anord-
nungen (§ 10 BBodSchG)

n Ergänzende Anord-
nungen zur Altlastensanie-
rung (§ 16 BBodSchG)

n Landesamt für 
Geologie und Bergbau 
für betriebliche Flächen, 
die der Bergaufsicht 
unterliegen

n Landesbetrieb Mo-
bilität
für Flächen, die zur 
Wahrnehmung der Auf-
gaben nach § 48 
Abs. 1 des Landesstra-
ßengesetzes für die Stra-
ßenbaulastträger Bund, 
Land und Landkreise 
beansprucht werden

n Landkreise und 
kreisfreie Städte (als 
untere Bodenschutzbe-
hörde) für Flächen mit 
Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden 
Stoffen sowie für sons-
tige Flächen, auf denen 
mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen 
wird oder sich Unfälle 
mit wassergefährdenden 
Stoffen ereignet haben, 
ausgenommen altlast-
verdächtige Flächen und 
Altlasten (oftmals in 
Personalunion mit der 
unteren Wasserbehörde)

n SGD (als obere 
Bodenschutzbehörde) für 
alle übrigen Flächen oder 
sofern ausnahmsweise 
Anordnungen nach §§ 7, 
8 USchadG ergehen

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) vom 25. Juli 
2005 (GVBl. S.302)

Landesverordnung über die 
Zuständigkeiten nach dem 
Umweltschadensgesetz 
(USchadGZustV) vom 06. 
Oktober 2010 (GVBl. 2010, 
S. 314)
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Fachgebiet I Aufgaben Zuständige Behörde Zuständigkeitsregelung

Gewässerschutz

n Badegewässer n Landkreise und kreis-
freie Städte 
(untere Wasserbehörde, 
Gesundheitsabteilungen)

n SGD (Regionalstel-
len für Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz) als obere 
Wasserbehörde

EG-Badegewässerrichtlinie

n Anordnungen im Rah-
men der Gewässeraufsicht

n Landkreise und kreis-
freie Städte 
(untere Wasserbehörden)

n SGD Abt. 3 
(obere Wasserbehörde)

n LUWG Abt. 6 und 7

§ 93 Abs. 4 Landes-
wassergesetz

Landesverordnung über die 
Zuständigkeiten nach dem 
Umweltschadensgesetz 
(USchadGZustV) vom 06. 
Oktober 2010 (GVBl. 2010, 
S. 314)

n Anordnungen auf der 
Grundlage der VAwS

n Landkreise und kreis-
freie Städte 
(untere Wasserbehörden)

VAwS-RP
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Fachgebiet I Aufgaben Zuständige Behörde Zuständigkeitsregelung

Abfallwirtschaft

n gewerbliche 
Abfallentsorgung

n SGD Süd und Nord

n LUWG Abt. 4

n SAM

Landesabfallwirtschaftsge-
setz (LAbfWG) vom 02. April 
1998 (GVBl. S.97), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 
05. Oktober 2007 (GVBl. S. 
191) i.V. mit der Landesver-
ordnung über die Zentrale 
Stelle für Sonderabfälle vom 
03. August 2000 (GVBl. S. 
303, geändert durch Ver-
ordnung vom 22. Juni 2004 
(GVBl. S. 366)

n Kommunale 
Abfallentsorgung

n Kreis-/Stadtverwal-
tungen 
(untere Abfallbehörde)

Landesabfallwirtschafts-ge-
setz (LAbfWG) vom 02. April 
1998 (GVBl. S. 97), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 
05. Oktober 2007 (GVBl. S. 
191) 

n Tierkörperverwertung, 
Tiernebenproduktbeseiti-
gung

n Zweckverband Tier-
körperbeseitigung,
Landkreise und kreisfreie 
Städte,
LUA

Landesgesetz zur Ausfüh-
rung des Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsge-
setzes vom 20. Oktober 
2010, (GVBl. 2010, S. 367)

Immissionsschutz

n Nachträgliche 
Anordnungen gegenüber 
Betreibern, z. B.
 w nach § 26 BImSchG
           (Ermittlung von    
           Emissionen und Im-
           missionen) 
und  
    w nach § 29 a BIm
           SchG (Sicherheits-
           technische Prüfun-
           gen) 

n Beurteilung der Luft-
qualität – Durchführungen 
von Messungen

n SGD/LGB

n LUWG

Landesverordnung über die 
Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Immissions-
schutzes (ImSchZuVO), 
GVBl. 2005, S. 167

Anlage 3, 39. BImSchV
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Fachgebiet I Aufgaben Zuständige Behörde Zuständigkeitsregelung

Arbeitsschutz

n Arbeitsschutz von
Arbeitnehmern, z.B. bei der 
Sanierung kontaminierter 
Bereiche

n SGD, LGB Landesverordnung über 
Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Arbeits- und des 
technischen Gefahrenschut-
zes (AGSchZuVO vom 26. 
September 2000 (GVBl. 
S. 379), zuletzt geändert am 
21. Dezember 2007 (GVBl. 
S. 297))

Naturschutz

n  Überwachung und 
Erlass von Anordnungen 
zur Vermeidung, Begren-
zung und Sanierung einer 
Schädigung von Arten und 
natürlichen Lebensräumen 
(§§ 7, 8 USchadG)

n SGD 
(obere Naturschutzbe-
hörde)

Landesverordnung über die 
Zuständigkeiten nach dem 
Umweltschadensgesetz 
(USchadGZustV) vom 06. 
Oktober 2010 (GVBl. 2010, 
S. 314)
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Zweite überarbeitete Auflage 2013

Dieser Leitfaden wurde von einer Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Gewerbeauf-
sicht in Abstimmung mit den betroffenen Ministerien der Landesregierung Rheinland-Pfalz und 
der Kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz entwickelt. Weitere Anregungen und Ergän-
zungen sind willkommen. 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-
Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und -bewerbern 
oder Wahlhelferinnen und -helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck 
der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Eu-
ropawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveran-
staltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben 
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an 
Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl 
darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesre-
gierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es 
gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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